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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 

 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 

 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 

 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

1.1 Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.1. Amt für Raumordnung und Landesplanung 10.12.19 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  
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1.1 Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

1.1 Amt für Raumordnung Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 15.09.17 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 

Das Amt für Raumordnung wurde um Stellungnahme gebeten, diese liegt inzwischen vor 

(siehe 1.1). 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

  

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 08.03.19 
 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 

Das Amt für Raumordnung wurde um Stellungnahme gebeten, diese liegt inzwischen vor 

(siehe 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Der Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ stellt einen strategischen 

Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB dar und steuert lediglich die 

Einzelhandelsnutzungen. Durch die Planung erfolgt kein Eingriff in das an den 

Geltungsbereich angrenzende Landschaftsschutzgebiet. 

 

Zu 3: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Der Bebauungsplan stellt einen strategischen Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB 

dar und steuert lediglich die Art der Nutzung und in diesem Fall lediglich 

Einzelhandelsnutzungen im Allgemeinen und nicht in einem konkreten Vorhaben. 

Auswirkungen auf Trinkwasserschutzzonen können somit nicht betrachtet werden. Da 

keine Regelungen zu Bauweise, bebaubarer Grundstücksfläche oder zum Maß der 

Nutzung etc. erfolgt, werden durch die Planung keine Änderungen der Abflussspenden 

begründet, somit sind auch keine Festsetzungen zur Niederschlagswasserbeseitigung 

erforderlich. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

  

 

Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 

Der Planstand wird ergänzt. 

 

Zu 5: Der Hinweis wird beachtet. 

Der Hinweis auf § 86 LBauO M-V wird auf der Planzeichnung gestrichen. 
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2.3 Straßenbauamt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag  

 

Straßenbauamt Neustrelitz 05.09.17 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Der Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ stellt einen strategischen 

Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB dar und steuert lediglich die 

Einzelhandelsnutzungen in seinem Geltungsbereich. Belange des Verkehrs sind nicht 

Gegenstand der Regelungen des Bebauungsplanes. 
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Straßenbauamt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag  
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

10.1 Bergamt Stralsund    Abwägungsvorschlag  

 

Bergamt Stralsund 08.09.17 
 

Stellungnahme ohne Relevanz zum Bebauungsplanverfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Der Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ stellt einen strategischen 

Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB dar und steuert lediglich die 

Einzelhandelsnutzungen in seinem Geltungsbereich. Die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes haben keine Auswirkungen auf die bergbaulichen Belange der im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Bergbauberechtigungen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

10.1 Bergamt Stralsund    Abwägungsvorschlag  
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

10.1 Bergamt Stralsund    Abwägungsvorschlag  

 

 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

10.1 Bergamt Stralsund    Abwägungsvorschlag  

 

Bergamt Stralsund 12.02.19 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Der Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ stellt einen strategischen 

Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB dar und steuert lediglich die 

Einzelhandelsnutzungen in seinem Geltungsbereich. Die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes haben keine Auswirkungen auf die bergbaulichen Belange der im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Bergbauberechtigungen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

10.1 Bergamt Stralsund    Abwägungsvorschlag  
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

8.1 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie     Abwägungsvorschlag  

 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 01.09.17 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

13.2 IHK Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag  

 

IHK Neubrandenburg 08.09.17 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden sowohl kleinteilige 

Einzelhandelsbetriebe (Festsetzung Nr. 2.3) als auch Tankstellenshops (Festsetzung  

Nr. 2.4) aufgenommen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

13.2 IHK Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag  

 

IHK Neubrandenburg 05.03.19 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

18.4 Einzelhandelsverband Nord    Abwägungsvorschlag  

 

Einzelhandelsverband Nord 01.09.17 
 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet.  

Die Erläuterungen zu den Verkaufsflächen sind Ergebnisse des gutachterlichen 

Einzelhandelskonzeptes und aus diesem übernommen. 

 

Gemäß den Festsetzungen 1.2 und 1.3 gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes  

Nr. 118 ausschließlich für die nach § 34 BauGB zu beurteilenden Flächen (unbeplanter 

Innenbereich) und nicht für Flächen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen. Der 

Standort Salvador-Allende-Straße befindet sich im Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 43. Hierzu liegt eine gutachterliche 

Stellungnahme vor. 
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18.4 Einzelhandelsverband Nord    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche erfolgte auf der Grundlage des 

gutachterlichen Einzelhandelskonzeptes. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

13.1 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag  

 

Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 15.08.17 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 
 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 

 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 

  



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

Lidl Vertriebs-GmbH & Co.KG    Abwägungsvorschlag  

 

Lidl Vertriebs-GmbH & Co.KG 07.03.19 
 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
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Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Ziel der Planung ist eine Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche. Mit den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes auf der Grundlage des Einzelhandelskonzeptes wird 

dieses Ziel gesichert.  

Einzelhandelsbetriebe in den zentralen Versorgungsbereichen werden durch die 

Festsetzungen nicht eingeschränkt. Dies gilt darüber hinaus für Einzelhandelsbetriebe, 

die den Festsetzungen Nr. 2.2, 2.3 und 2.4 entsprechen und für Einzelhandelsbetriebe, 

die nicht zentrenrelevante Sortimente anbieten. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  

 

 

Zu 2: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Hier werden lediglich die Inhalte des Bebauungsplanes und der Begründung zitiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Gemäß den Festsetzungen 1.2 und 1.3 gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes  

Nr. 118 ausschließlich für die nach § 34 BauGB zu beurteilenden Flächen (unbeplanter 

Innenbereich) und nicht für Flächen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen. Somit 

stellen die Festsetzungen des B-Planes Nr. 118 keinen Eingriff in die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 23.1 dar. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 118 schließt nicht die Errichtung von Einzelhandelsbetrieben 

vollständig aus, sondern steuert lediglich die Verortung der Standorte. Somit wäre eine 

Verlagerung des Standortes auf Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes 

Nr. 118 in zentralen Versorgungsbereichen auf der Grundlage des gutachterlichen 

Einzelhandelskonzeptes möglich. 

 

Die Ausweisung eines weiteren zentralen Versorgungsbereiches lässt sich auf der 

Grundlage des Einzelhandelskonzeptes nicht begründen. 
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Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 

Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  

 

 

Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet. 

In den zentralen Versorgungsbereichen gibt es Potenzial für weitere Ansiedlungen. Im 

Einzelhandelskonzept wird dargestellt, dass insbesondere im B-Zentrum Lindetalcenter 

Flächen zur Verfügung stehen. 

Der Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ stellt einen strategischen 

Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB dar und steuert lediglich die 

Einzelhandelsnutzungen in seinem Geltungsbereich. Ein „Wegplanen“ anderer 

Nutzungen aus den zentralen Versorgungsbereichen ist nicht möglich. Darüber hinaus ist 

es Ziel, gerade in den zentralen Versorgungsbereichen auch andere gewerbliche 

Nutzungen, wie z. B. Dienstleistungsbetriebe sowie soziale und gesundheitliche 

Einrichtungen zu ermöglichen, um die zentralen Versorgungsbereiche zu sichern und zu 

stärken. 

 

Zu 5: Der Hinweis ist für das Bebauungsplanverfahren ohne Relevanz. 

Vorgaben für den Grundstücksverkehr werden durch den Bebauungsplan nicht gemacht. 

Somit hat die Planung keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Grundstücken. 

Eine Änderung anderer Bebauungspläne (z. B. Nr. 23.1) wird durch den vorliegenden 

Bebauungsplan nicht vorgenommen. 
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Öffentlichkeit 1    Abwägungsvorschlag  
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Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft    Abwägungsvorschlag  

 

Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft 07.03.19 
 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf einen inzwischen rechtsverbindlichen 

Bebauungsplan. Gemäß den Festsetzungen 1.2 und 1.3 gelten die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 118 ausschließlich für die nach § 34 BauGB zu beurteilenden 

Flächen (unbeplanter Innenbereich) und nicht für Flächen in rechtsverbindlichen 

Bebauungsplänen. 
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Öffentlichkeit 2    Abwägungsvorschlag  
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VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  
 

 Bebauungsplan Nr. 118 „Einzelhandel Oststadt“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 

 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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Stadt Burg Stargard    Abwägungsvorschlag  

 

Stadt Burg Stargard 05.09.17 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Stadt Burg Stargard    Abwägungsvorschlag  

 

Stadt Burg Stargard 13.02.19 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Amt Treptower Tollensewinkel, Gemeinde Groß Teetzleben    Abwägungsvorschlag  

 

Amt Treptower Tollensewinkel, Gemeinde Groß Teetzleben 13.02.19 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Amt Neustrelitzer Land, Gemeinde Blumenholz    Abwägungsvorschlag  

 

Amt Neustrelitzer Land, Gemeinde Blumenholz 20.12.18 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Amt Neustrelitzer Land, Gemeinde Hohenzieritz    Abwägungsvorschlag  

 

Amt Neustrelitzer Land, Gemeinde Hohenzieritz 17.12.18 

 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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Amt Stargarder Land    Abwägungsvorschlag  

 

Amt Stargarder Land 13.02.19 
 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


